[bookmark: _Hlk18652776]Eintragung in das Landesregister der Juristischen Personen
Checkliste Satzung Vereine


ACHTUNG: Die Checkliste berücksichtigt lediglich grundlegende Elemente, die im Sinne der Artikel 14-35 des Zivilgesetzbuches in den Satzungen anerkannter Vereine vorgesehen sein müssten.
Vereine, die im Runts (Körperschaften des Dritten Sektors), im RASD (Amateursportvereine) oder in etwaigen anderen Registern eingetragen sind, müssen zusätzlich auch die jeweilige Sondergesetzgebung beachten.


1. Grundsätzlich notwendige Bestimmungen: Artikel 16, 20 und 21 Zivilgesetzbuch

· Bezeichnung: ………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..
· Zweck: 
Muss ideeller und nicht gewerblicher Natur sein (Ziel und Zweck abstrakt – Tätigkeit konkret)
· Fehlen von Gewinnabsicht 
· Vermögen
· Sitz: 
Muss sich in Südtirol befinden; zumindest die Gemeinde, in der sich der Rechtssitz befindet, muss eindeutig festgelegt sein
· Beitrittskriterien: 
Wer kann Vereinsmitglied werden und welches Vereinsorgan entscheidet über die Aufnahme? 
Zu empfehlen außerdem: begründete Nichtaufnahme
· Ausschlusskriterien:
Der Ausschluss von Vereinsmitgliedern darf nur aus schwerwiegenden Gründen erfolgen (Art. 24, Absatz 3 des Zivilgesetzbuches)
· Rechte der Vereinsmitglieder 
Die Rechte der Vereinsmitglieder müssen vorgesehen werde
· Stimmrecht:
Jedes Vereinsmitglied muss über das Stimmrecht in der Mitgliederversammlung verfügen; nicht möglich ist es, für bestimmten Mitglieder vorzusehen, dass sie über mehr als eine Stimme verfügen oder dass ihre Stimme im Fall von Stimmengleichheit den Ausschlag gibt
· Pflichten der Mitglieder
· Jährliche Vollversammlung
Möglichst innerhalb der ersten vier Monate des Jahres, muss zur Genehmigung der Jahresabschlussrechnung einberufen werden
· Außerordentliche Mitgliederversammlung:
Einberufung muss erfolgen, wenn 1/10 der Vereinsmitglieder dies verlangen
· Beschlüsse der Mitgliederversammlung
Entscheidet mit Stimmenmehrheit, mit Ausnahme der Beschlüsse, die Änderungen der Vereinssatzung oder die Auflösung des Vereins betreffen
· 1. Einberufung: 
Ist bei Anwesenheit von mindestens der ½ der Vereinsmitglieder beschlussfähig
· 2. Einberufung:
Ist unabhängig von der Anzahl der anwesenden Mitglieder beschlussfähig
· [bookmark: _Hlk529183301]Genehmigung Jahresabschlussrechnung:
Muss durch die Mitgliederversammlung erfolgen
· Demokratischer Aufbau:
Besetzung der Ämter im Verein durch Wahl
· Ämter:
Amtsdauer und Mitgliederzahl der gewählten Vereinsorgane müssen vorgesehen werden
· Auflösung und Zuweisung des Vermögens: 
Die Zustimmung von mindestens ¾ der Vereinsmitglieder sind erforderlich


2. Bestimmungen, bei denen zu empfehlen ist, dass sie im Statut berücksichtigt werden

· Regelung der Satzungsänderung:
Wenn keine ausdrückliche Regelung getroffen wird, gelten die Bestimmungen des Art. 21, Absatz 2 ZGB: Es müssen mindestens ¾ der Vereinsmitglieder anwesend sein und die Mehrheit der Anwesenden muss zustimmen
· Einkünfte aus den Tätigkeiten:
Erklärung, dass sie nicht unter den Mitgliedern aufgeteilt werden, auch nicht in direkter oder zeitversetzter Form
· Verwaltungsüberschüsse:
Verwendung für die institutionellen und statuarisch vorgesehenen Tätigkeiten
· Auflösung:
Vermögen für denselben oder ähnlichen Bereich
· Schiedsgericht:
Der ordentliche Rechtsweg darf nicht ausgeschlossen werden; das gilt auch dann, wenn die Satzung ein Schiedsgericht vorsieht
· Dauer:
Angeben ob unbegrenzt/begrenzt
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